


Nachkrieg



Der schwarze Markt

a)
„Die neue Zeitung“, 21. April 1947:

In dem Maße, in dem die bezugsbeschränkten Güter, insbesondere die notwendigen Lebensmittel knapper werden, wird der illegale Handel zu einem nicht mehr zu übersehenden Faktor im wirtschaftlichen Leben. Schätzungen aus der britischen Zone besagen beispielsweise, dass dort jeder Normalverbraucher auf irgendeine Weise am „Schwarzen Markt“ teilnimmt, weil niemand mit den regulären Zuteilungen auskommen kann. (...) 

b)
Stenograpischer Bericht des Landtags von Rheinland-Pfalz, 13. Juni 1947:

(...) Abgeordneter Otto Schmidt, SPD: Das Polizeiprinzip, in der Erfassung im bisherigen Rahmen angewandt, ist tot und wird auch durch die Aufpfropfung einer weiteren Kontrollinstanz nicht lebendig. Wie vollkommen die Dinge zusammengebrochen sind, wird man schnell erkennen, wenn  man die Verhältnisse im Lande nicht nur vom grünen Tisch aus überprüft. Die Tauschwirtschaft ist hundertprozentig an die Stelle der Geldwirtschaft getreten. Für die Reparatur vom Kochtopf über den Hufbeschlag bis zur Wagenbereifung haben sich feste Tauschbegriffe entwickelt, und nur noch die Behörde zahlt – und dann reichlich spät – die Zwangsabgaben mit der Mark. 

c)
„Die Welt“, 14. Februar 1948: 

Die Schwarzmarktbekämpfung ist seit dem 1. Januar 1946 eine Hauptaufgabe der Polizei. 5000 uniformierte Beamte, Fahndungsdienststellen der Kriminalpolizei sowie mehrere Behörden, darunter das Amt für Wirtschaftsüberwachung und das Landesarbeitsamt sind dafür eingesetzt. Besondere „Anziehungspunkte“, wie der Fischmarkt, Obst- und Gemüseanbaugebiete usw., dürfen nur mit polizeilicher Genehmigung betreten werden. Im Freihafen bewachen 400 Beamte Tag und Nacht die Lebensmittellager und Schiffe, um ein Abfließen der überseeischen Einfuhren in dunkle Kanäle zu verhüten. Ständige Straßen- und Zugkontrollen sowie Razzien sind weitere Maßnahmen. 

1200 Lebensmittelgeschäfte und Lager werden laufend polizeilich kontrolliert und überwacht. Sämtliche Geschäfte sind registriert, und jeder Polizeirevierführer ist in seinem Bereich für die Bewachung der gelagerten Bestände verantwortlich. Darüber hinaus ist ein privater Selbstschutz organisiert. Industrieunternehmen werden veranlasst, Alarmeinrichtungen anzulegen und Wächter mit Hunden zu halten. Lebensmittelgeschäfte dürfen nachts nicht ohne Aufsicht sein. Schuhmacher, Färbereien und andere handwerkliche Betriebe wurden angewiesen, jeweils nicht mehr Reparaturgegenständen bei sich zu lagern, als in den nächsten Tagen bearbeitet werden können. Lebensmittelkartendruckereien werden wie Notenbanken gesichert und ständig durch Kontrollbeamte beaufsichtigt. 

Durch diese Maßnahmen wurde erreicht, dass der Schwarze Markt in Hamburg bereits über „Warenmangel“ klagt. Die Anzahl der täglichen Einbruchsdiebstähle in Lebensmittelgeschäfte (1947 durchschnittlich 400) wurde im Januar dieses Jahres auf rund 50 pro Tag herabgedrückt. 

Augenblicklich läuft eine Aktion, die sich gegen „Schlemmerlokale“ und Gaststätten richtet, in denen „schwarz“ gegessen wird. Über Einzelheiten schweigt die Behörde verständlicherweise, aber Überraschungen stehen bevor.

Die Urteile der Gerichte berücksichtigen in vielen Fällen die „Zeitumstände“. Es erhielten für die Verschiebung von 30 Sack Zucker zu 3000 RM pro Zentner die Beteiligten Strafen von anderthalb Jahren und zehn Monaten Gefängnis sowie 10000 bzw. 40000 RM Geldstrafe. In einem anderen Fall wurden Lebens- und Genussmittel gegen Lederwaren getauscht. Die Strafe betrug drei Monate Gefängnis und 1000 RM Geldstrafe. 9000 RM „Mehrerlös“ musste an die Staatskasse abgeführt werden. 

(in: Geschichte in Quellen - Die Welt seit 1945 -, München 1980, S. 39-42))

Aufgaben:

1.
Wie entstand der „Schwarze Markt“?

2.
Wer profitiert vom „Schwarzen Markt“? Wer leidet darunter? 

3.
Wann verschwindet ein „Schwarzer Markt“?
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